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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Vorhabenträgerin, die Dieter und Volker 
Geimer GdbR, plant in der Stadt Ramstein-
Miesenbach, im Bereich der Spesbacher-
Straße, die Ansiedlung einer Tankstelle. Der 
Standort befindet sich im westlichen Be-
reich des Gewerbegebietes „Am Wasser-
turm“.

Die Fläche liegt größtenteils im Geltungsbe-
reich der rechtskräftigen 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „In den Seufzen“. Das 
Vorhaben ist auf dieser Grundlage nicht 
realisierungsfähig. 

Die geplante Tankstelle dient dem weiteren 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, stärkt die  
Standortqualität der Gewerbegebiete „In 
den Seufzen“ und „Westrich“ und erwei-
tert das Angebot an verkehrlicher Infra-
struktur aufgrund der unmittelbaren Er-
reichbarkeit entlang der Spesbacher Straße 
und der L 356 als überörtlichem Verkehrs-
weg. Aufgrund der Anschlussstelle Hüt-
schenhausen (A62) in direkter Nachbar-
schaft zum Autobahnkreuz Landstuhl-West 
(A6) und der Airbase handelt es sich um 
einen wichtigen Knotenpunkt. Dementspre-
chend ist mit einem hohen Verkehrsaufkom-
men zu rechnen. Der Standort entspricht 
dem Grundsatz einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung, da die Tankstelle das 
Verkehrsaufkommen entlang eines leis-
tungsfähigen Verkehrsweges abwickelt. Der 
geplante Standort ist von den Hauptver-
kehrsadern auf kurzem Weg zu erreichen.

Dies hat auch die Stadt erkannt und ihre 
städtebaulichen Zielvorstellung zur Zuläs-
sigkeit von Tankstellen gegenüber dem Ur-
sprungsbebauungsplan / der 1. Änderung 
geändert. Ziel des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes ist somit die Schaffung der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit einer Son-
dernutzung in Form einer Tankstelle.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von ca. 4.460 m2.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit des Vor-
habens bedarf es daher der Aufstellung des 
Bebauungsplanes. Die Stadt Ramstein-Mie-
senbach hat somit auf Antrag des Vorha-
benträgers nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m § 2 
Abs. 1 BauGB und § 12 BauGB die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes „Tankstelle Spesbacher-Straße 
Ramstein-Miesenbach“ beschlossen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Tankstelle Spesbacher-Straße Ramstein-
Miesenbach“ ersetzt innerhalb seines Gel-
tungsbereiches die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 m² weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 4.460 m2 in Anspruch nimmt. 

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu. 

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt, ein Ausgleich der vorgenom-
menen Eingriffe ist damit nicht notwendig.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 

nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 
3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB und von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Belange des Umweltschutzes

Bei „§13a-Bebauungsplänen“ der Größen-
ordnung bis zu 20.000 m2 fällt die förmliche 
Umweltprüfung weg (s. Verfahrensart). 
Dennoch gilt selbstverständlich auch für 
Bauleitpläne, die im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt werden, weiterhin die Ver-
pflichtung, dass die Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sachgerecht bei 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind.

Die grünordnerischen Festsetzungen wer-
den aus der 1. Änderung des Bebauungs-
planes „In den Seufzen“ übernommen.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan stellt für das Ge-
biet gewerbliche und gemischte Baufläche 
sowie Grünfläche dar. Somit ist der Bebau-
ungsplan nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Der Flächennutzungsplan 
wird gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im We-
ge der Berichtigung angepasst. 

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von der 
Vorhabenträgerin zu erarbeiten, der 
Stadt Ramstein-Miesenbach vorzulegen 
und abzustimmen.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Stadt abgestimmten Pla-
nes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
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ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträgerin und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vorha-
benträgerin hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im westlichen 
Randbereich des Gewerbegebietes „Am 
Wasserturm“, welches wiederum südwest-
lich an den Siedlungskörper der Stadt Ram-
stein anschließt. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die Spesbacher-Straße 
und daran angrenzende landwirtschaft-
liche Flächen,

• im Süden, Osten und Westen durch freie 
gewerbliche Bauflächen des Gewerbe-
gebietes „Am Wasserturm“,

• im Nordosten durch gemischt genutzte 
Gebäude entlang der Spesbacher-Stra-
ße.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungspla-
nes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet samt direktem südlichen, 
östlichem und westlichem Umfeld stellt sich 
aktuell als ungenutzte Grünfläche dar, ist je-
doch planungsrechtlich als Gewerbefläche 
festgesetzt. Nördlich des Plangebietes be-
findet sich die Spesbacher-Straße, welche 
im weiteren westlichen Verlauf in die L 356 
mündet und den Stadtteil Ramstein an die 
Bundesautobahnen A 62 und A 6 anbindet. 
Nordwestlich des Plangebietes befinden 
sich gemischtgenutzte Gebäude entlang 
der Spesbacher-Straße. Angrenzend zum 
Plangebiet verläuft südlich ein neu errichte-
ter Erschließungsstich des Gewerbegebietes 
„Am Wasserturm“. 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich 
größtenteils im Eigentum der Vorhabenträ-
gerin. Ausgenommen hiervon sind die Stra-
ßenverkehrsflächen der Spesbacher Straße, 
welche sich aktuell noch im Eigentum des 
Landes befinden, jedoch an die Stadt Rams-
tein-Miesenbach abgegeben werden.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von der Spesbacher-
Straße im Norden zum bestehenden Er-
schließungsstich des Gewerbegebietes „Am 
Wasserturm“ im Süden leicht ab. Es handelt 
sich insgesamt um eine sehr reliefarme To-
pographie.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die 
Topographie in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere Festsetzung der Baufenster) 
auswirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist aktuell nicht an das örtli-
che und überörtliche Verkehrsnetz ange-
schlossen. Über eine neu zu errichtende Er-
schließungsstraße von der Spesbacher-Stra-
ße zum bestehenden Erschließungsstich des 
Gewerbegebietes „Am Wasserturm“ wird 
der Anschluss erfolgen. Für den geplanten 
Ein- und Ausfahrtbereich entlang der Spes-
bacher-Straße wurde bereits mit dem Lan-
desbetrieb Mobilität (LBM) vorabgestimmt, 
dass diese Anbindung zu keiner Beeinträch-
tigung des Verkehrsflusses im Bereich des 
Kreisverkehrsplatzes und somit der L 356 im 
Westen des Plangebietes führen sollte. Hier 
sind geeignete Maßnahmen (z.B. Rechtsab-
biegespur) durch den Vorhabenträger in Ab-

stimmung mit dem LBM und der Stadt 
Ramstein-Miesenbach zur Sicherstellung 
des Verkehrsflusses durchzuführen.

Die Spesbacher-Straße verbindet das 
Plangebiet mit dem Stadtteil Ramstein und 
die westlich bzw. südlich liegende Bundes-
autobahn A 62 (Trier - Kaiserslautern) bzw. 
A 6 (Saarbrücken - Mannheim).

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist aktuell nicht an das Sys-
tem der Ver- und Entsorgung angeschlos-
sen. 

In der Umgebung des Plangebietes ist die 
erforderliche Versorgungsinfrastruktur be-
reits innerhalb der südlich gelegenen ge-
werblichen Erschließungsstraße vorhanden. 
Im Zuge der Erschließung des Areals müs-
sen Infrastrukturanlagen zur Ver- und Ent-
sorgung neu geplant werden.

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Dabei sind die für Tankstellen all-
gemein rechtsgültigen Entwässerungsan-
forderungen zu beachten.

Das bestehende Planungsrecht definiert be-
reits die Entwässerungsvorgaben.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lade im Raum; Quelle: Datenlizenz Deutschland – ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2016) – Version 2.0, Bearbei-
tung: Kernplan
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Blick von Süden in das Plangebiet mit der Spesbacher-Straße im Hintergrund
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz (1. Teilfortschreibung 29. Januar 2015) 

zentralörtliche Funktion Grundzentrum

Vorrang-, Vorbehaltsgebiete Nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze Grundzentren sind grundsätzlich jene Gemeinden, die über zentralörtliche Einrichtungen 
der Grundversorgung verfügen. Diese können entsprechend der jeweiligen regionalen 
Verflechtung zentralörtliche Einrichtungen der Grundversorgung vorhalten:

• Realschule plus

• Arzt

• Apotheke

• Einzelhandelsgeschäfte einschl. Lebensmittel

• Handwerks- und sonstige Dienstleistungsbetriebe

• Einrichtungen für Freizeit und Erholung.

Die Stadt Ramstein-Miesenbach sowie ihre Umlandgemeinden haben die besondere 
Funktion „Verteidigungsinfrastruktur“. Die besondere Funktion Verteidigungsinfrastruk-
tur erfordert die Berücksichtigung der Belange der militärischen und zivilen Verteidigung. 
Insbesondere dürfen die vorhandenen militärischen Liegenschaften, Ein- richtungen und 
Anlagen in ihren Funktionen nicht beeinträchtigt werden. Die hierzu fachrechtlich durch-
geführten Maßnahmen zur Sicherung des Standortes nach dem Landbeschaffungs- (LBG) 
und dem Schutzbereichsgesetz (SchBerG) beeinflussen umfassend die räumlichen und 
damit auch wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Kommunen in 
besonderem Maße. Es wird empfohlen, Vorschläge für eine Kompensation für diese aus 
der Übernahme der landesweit bedeutsamen Funktion sich ergebenden Belastungen im 
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit und auf der Grundlage eines gemein-
samen Entwicklungskonzeptes (z.B. im Bereich Tourismus, Einzelaspekte der 
Siedlungsentwicklung und Infrastruktur) zu erarbeiten.

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp) 

• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

Nicht betroffen

Naturpark Nicht betroffen

Wasserschutzgebiet Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt an die Wasserschutzzone III eines Was-
serschutzgebietes an. Für dieses Schutzgebiet läuft aktuell ein neues Ausweisungsver-
fahren. Das Ausweisungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es dürfen keine Planun-
gen erfolgen, die zu einer Beeinträchtigung der Qualität und Quantität des Grundwassers 
führen (keine Grundwasserkontamination). Hierauf wird hingewiesen.
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Kriterium Beschreibung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmäler, Nationalparks, Na-
turparks, Regionalparks, Biosphärenreser-
vate 

Nordrand der Westpfälzer Moorniederung; 

Der Landschaftsraum bildet den schmalen, fast ebenen und nur sanft nach Norden an-
steigenden Randsaum der Westpfälzer Moorniederung zum Nordpfälzer Bergland, der 
nur von den Tälern bzw. Mulden einiger, aus dem Bruch nach Norden fließender Bäche 
gegliedert wird. Obwohl die sandigen, nur schwach lehmigen Böden wenig nährstoffreich 
sind, werden sie im Mittel- und Westteil landwirtschaftlich genutzt. Hier verblieb nur in 
kleinen Restparzellen Wald, vorwiegend Kiefernwald. Die Flur wird ackerbaulich genutzt, 
entlang der Bäche liegt Grünland vor. In der Umgebung von Waldmohr prägt Streuobst 
das Landschaftsbild.

Im Ostteil, von Ramstein bis Siegelbach, ist die Bruchrandzone fast durchgängig bewal-
det. Auch hier dominiert Nadelwald. Die Wälder werden nur von einigen anmoorigen 
Talgründen unterbrochen, die auf die Nähe zum Landstuhler Bruch hinweisen.

Die Randzone der Moorniederung stellte einen bevorzugten Siedlungsstandort dar. Sie 
wird daher durch eine dichte Kette von Ortschaften geprägt, die im Umfeld von Ramstein 
durch Industrie, Gewerbe und militärische Anlagen Tendenz zu einem Siedlungsband auf-
weist; keine Auswirkungen auf das Planvorhaben

Informelle Fachplanungen Nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Gehölz- und Baumbestände betroffen sind, die als 
Fortpflanzungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere zu beachten, d.h. die Rodungen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis 
zum 28. Februar durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht speziell geprüft

Das Plangebiet umfasst eine geringe Fläche und liegt innerhalb eines Gewerbegebietes 
mit der Option entsprechend großflächiger Überbauungen und Versiegelungen. Durch 
den Gewerbepark selbst sowie die Nähe zur L 356 und zur A 62 in direkter Nachbarschaft 
ist das Gebiet als deutlich durch Bewegungsunruhe und Lärm vorbelastet einzustufen. 
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich aktuell 
nur eine geringe ökologische Wertigkeit für Tiere und Pflanzen besitzt.

Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„In den Seufzen“ und dessen 1.Änderung. Im Rahmen der v.g. Bebauungsplanunterla-
gen wurden die Eingriffe in die Natur und Landschaft bereits bewertet und entsprechen-
de Ersatzmaßnahmen formuliert. Durch die hier vorliegende Planung ändert sich nichts 
an dem planungsrechtlichen bereits erfolgten Eingriff (Versiegelungsgrad). Ziel des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Zulässig-
keit einer Nutzungsart.

Die für das Plangebiet festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“ sowie dessen 1. Änderung gelten weiterhin und wurden in 
die vorliegende Planung integriert bzw. sind an anderer Stelle bereits umgesetzt.

Es sind keine über die bisherige Planung hinausgehenden Auswirkungen auf die Belange 
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu er-
warten.
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: gewerbliche und gemischte Baufläche sowie Grünfläche, Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt, FNP wird im Wege der Berichtigung gem. § 13 a Abs. 
2 Nr. 2 BauGB angepasst

Bebauungsplan 1. Änderung des Bebauungsplanes „In den Seufzen“ (2008)

Inhaltliche Übernahme der relevanten Festsetzungen und Bauvorschriften:

• Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO, Ausschluss von Tank-
stellen 

• GRZ: 0,8, GFZ: 1,2, FH: 12,0; TH: 7,0

• abweichende Bauweise,

• Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften zu Gelände und Geländeveränderun-
gen, Einfriedungen, Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung, Fassadengestal-
tung

• Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP)
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Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Eine Vorhabenträgerin ist mit konkreten 
Planungsabsichten zur Ansiedlung einer 
Tankstelle entlang der Spesbach-Straße an 
die Stadt Ramstein-Miesenbach herange-
treten.

Der Planstandort gestaltet sich aufgrund 
verschiedener Standortfaktoren als prädes-
tiniert zur Ansiedlung einer Tankstelle. 

Zum einen befindet sich das Plangebiet in-
nerhalb des Gewerbegebietes „Am Wasser-
turm“, weshalb durch die Umsetzung des 
Planvorhabens keine negativen Beeinträch-
tigungen der zukünftig benachbarten Nut-
zungen zu erwarten sind. Darüber hinaus 
profitieren zukünftige Gewerbebetriebe von 
der Ansiedlung einer Tankstelle in unmittel-
barer Nachbarschaft durch die Versorgung 
der firmeneigenen Fahrzeugflotte mit Kraft-
stoffen und weiteren Kfz-bezogenen Dienst-
leistungen (z.B. Service-Stationen und 
Waschanlage).

Zum anderen liegt das Plangebiet direkt an 
der Spesbacher-Straße, welche als westliche 
kommunale Ausfallstraße die Stadt Rams-
tein-Miesenbach mit dem nahegelegenden 
Industriezentrum Westrich, den Ortsge-
meinden Spesbach und Katzenbach sowie 

den Bundesautobahnen A 62 und A 6 ver-
bindet.

Der Standort ermöglicht die direkte Zu-
fahrtsmöglichkeit der Tankstelle von der 
Spesbacher-Straße und von der Tankstelle 
ins Gewerbegebiet „Am Wasserturm“.

Das Projekt

Blick von Süden in das Plangebiet mit der Spesbacher-Straße im Hintergrund

Vorhaben- und Erschließungsplan, ohne Maßstab; Quelle: PUNKTEINS GmbH, Hamburg; Stand: 20.03.2017
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Städtebauliche Konzeption

Die Erschließungsplanung sieht für die An-
siedlung der Tankstelle die Errichtung einer 
Erschließungsstichstraße von der nördlich 
gelegenen Spesbacher-Straße zum be-
stehenden Erschließungsstich des Gewer-
begebietes „Am Wasserturm“ vor. Diese 
wird gem. der geplanten Nutzung auf eine 
Regelbreite von 8,0 m ausgebaut. Somit 
wird die Leistungsfähigkeit der Zuwegung 
für alle Fahrzeugtypen (Kfz, Lkw) sicherge-
stellt und die Weiterentwicklung des Ge-
werbegebietes ermöglicht.

Die Zapfsäulen werden überdacht und zen-
tral auf dem Gelände der Tankstelle unter-
gebracht. Somit sind die vorgenannte Säu-
len sowohl von Süden als auch von Norden 
anzufahren.

Im südlichen Bereich des Plangebietes wird 
der tankstelleneigene Verkaufsshop samt 
Kunden-WC untergebracht. 

Die notwendigen Kraftsofftanks werden im 
nördlichen Bereich unterirdisch errichtet. 
Dies dient einerseits einer sicheren Betan-
kung während des laufenden Betriebes und 
andererseits einer gefahrenminimierten La-
gerung der Kraftstoffe.

Nordwestlich im Plangebiet werden drei 
Service-Stationen zur Reifendruckkontrolle 
und Innenraumreinigung der Kundenfahr-
zeuge angelegt. Aufgrund der kurzen Ver-
weildauer der Kunden sind Stellplätze im 
gesamten Tankstellenbereich geplant. Ein 
Großteil der Kunden wird das Fahrtzeug 
nach dem Tankvorgang an der Zapfsäule 

stehen lassen, um im Tankstellenshop zu 
zahlen.

Entlang der westlichen Geltungsbereichs-
grenze ist die Errichtung einer Waschstraße 
geplant. 

Bei den geplanten Werbeanlagen handelt 
es um für Tankstellen typische Werbepylo-
nen (Preismast), welche entlang der Spes-
bacher-Straße aufgestellt werden.

Das Planvorhaben wird nach dem neuen 
Tankstellen-Konzept der Firma JET umge-
setzt. 

Muster-Ansichten, ohne Maßstab; Quelle: PUNKTEINS GmbH, Stand: 30.08.2016



Vorhabenbez. BP „Tankstelle Spesbacher Straße Ramstein-Miesenbach“ 13 www.kernplan.de

Bauplanungsrechtliche  
Festsetzungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter An-
wendung des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, 
dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-
gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich die Vorhabenträ-
gerin im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss.

Art der baulichen Nutzung  
Sonstiges Sondergebiet; Zweck-
bestimmung Tankstelle

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein 
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Tankstelle“ festgesetzt.

Gem. § 11 Abs. 1 BauNVO sind solche Ge-
biete als sonstige Sondergebiete festzuset-
zen, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
den. 

Zulässig sind alle Einrichtungen und Anla-
gen, die für den Betrieb der Tankstelle erfor-
derlich sind.

Die Zulässigkeit von Stellplätzen dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs und er-
möglicht deren Unterbringung auf dem 
Grundstück.

Neben der festgesetzten Hauptnutzung 
(Tankstelle) werden Verkaufsstätte, Gastro-
nomie, Servicestationen, Waschanlage, 
Nebenanlagen, Werbeanlagen, Abfallpres-
sen, Wertstoff- und Abfallbehälter sowie al-
le sonstigen für den ordnungsgemäßen Be-
trieb der Tankstelle erforderlichen Einrich-
tungen in den Katalog der zulässigen Nut-
zungen aufgenommen. 

Diese gewährleisten einen zweckmäßigen, 
wirtschaftlichen und reibungslosen 
Betriebsablauf der Tankstelle.

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan; Datengrundlage: ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

SO
Tankstelle

GOKmax.

9,0 m

GRZ
0,8

aB

IFSP 60 / 45 dB (A) m2

(Tag / Nacht)



Vorhabenbez. BP „Tankstelle Spesbacher Straße Ramstein-Miesenbach“ 14 www.kernplan.de

Die zulässigen Nutzungen sind der textli-
chen Festsetzung des Bebauungsplanes zu 
entnehmen. 

Die getroffenen Festsetzungen schaffen die 
Voraussetzungen zur planungsrechtlichen 
Zulässigkeit und Realisierung der von der 
Vorhabenträgerin geplanten Ansiedlung 
einer Tankstelle. 

Tankstellen sind keine Einzelhandelsbetrie-
be. Der Tankstellenshop ist der Tankstelle 
zugeordnet und ihr baulich und funktional 
untergeordnet. Es ist davon auszugehen, 
dass das Einzelhandelsangebot nur in Ver-
bindung mit dem Tanken in Anspruch ge-
nommen wird und keinen zusätzlichen Kun-
den in das Gewerbegebiet „In den Seuf-
zen“ / „Am Wasserturm“ zieht. Die Stadt 
hat jedoch in ihrem Einzelhandelskonzept 
verschiedene Ansiedlungsregeln für Betrie-
be mit zentren- und nicht-zentrenrelevan-
ten Sortimenten entwickelt. Zur Beurteilung 
wird im Einzelhandelskonzept jeweils eine 
Schwelle von 200 m2 zugrunde gelegt. Die-
se wird auch in den Bebauungsplan aufge-
nommen.

Ein harmonisches Einfügen in die Umge-
bung ist durch die Festsetzungen der rechts-
kräftigen 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „In den Seufzen“ gewährleistet, welche 
die Umgebung des Plangebietes als Gewer-
begebiet festsetzt.

Durch die Festsetzung eines Sonstigen 
Sondergebietes „Tankstelle“, entgegen der 
Festsetzung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“ wird keine 
„Zweckentfremdung“ der gewerblichen 
Bauflächen stattfinden. Das Übrige Gewer-
begebiet wird für gewerbegebietstypische 
Nutzungen freigehalten. Zudem handelt es 
sich bei dem Plangebiet um einen idealen 
Standort innerhalb des Gewerbegebietes 
und entlang der Spesbacher-Straße. Das 
Planvorhaben wird durch den direkten An-
schluss an die Spesbacher-Straße zu keinem 
erhöhten Verkehrsaufkommen innerhalb 
des Gewerbegebietes führen sondern pri-
mär vom Durchgangsverkehr der Spesba-
cher-Straße profitieren. 

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 

Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus. Innerhalb der zulässigen 
Höhe können alle baulichen Anlagen, die 
für die Tankstelle notwendig sind, errichtet 
werden.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Weiterhin stellt die Festsetzung der maxi-
malen Höhe baulicher Anlagen sicher, dass 
durch eine maßvolle Höhenentwicklung kei-
ne negative Beeinträchtigung der Umge-
bungsnutzungen entlang der Spesbacher-
Straße vorbereitet wird. Die Höhen orientie-
ren sich an dem städtebaulichen Konzept 
der Firma JET und bleiben hinter der ur-
sprünglichen Festsetzung der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „In den Seufzen“ zu-
rück.

Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist. Die zulässige Grundfläche ist der 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf und 
dient sogleich der Einhaltung der Mindest-
freiflächen auf den Baugrundstücken.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 für das 
Sondergebiet entspricht zum einen der Be-
messungsobergrenze (§ 17 BauNVO) für die 
bauliche Nutzung in Sonstigen 
Sondergebieten und zum anderen der Fest-
setzung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes „In den Seufzen“. Diese wird an die-
ser Stelle übernommen.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 
einer GRZ von 1,0 überschritten werden. 

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 

in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m eröffnet den künftigen Bauherren ein hö-
heres Maß an Flexibilität bei der Bemes-
sung ihrer Baukörper.

Gemäß dem städtebaulichen Konzept ist 
eine abweichende Bauweise erforderlich, 
um eine Gebäudelänge von mehr als 50 m 
zu ermöglichen. Die Grenzabstände einer 
offenen Bauweise werden eingehalten. 

Die Festsetzung wird aus der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „In den Seufzen“ 
übernommen.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption. 
Die Abmessung der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass für die spätere Realisierung 
ausreichend Spielraum verbleibt, gleichzei-
tig aber eine umweltgerechte, sparsame 
und wirtschaftliche Grundstücksausnut-
zung erreicht wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen (z.B. Fernfüllschacht, Stellplätze, 
Preismast) sind auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche zulässig, so-
fern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Damit ist eine 
zweckmäßige Bebauung des Grundstückes 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen wur-
den entsprechend der bestehenden Festset-
zungen großzügig dimensioniert.
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Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Durch die Festsetzung der öffentliche Stra-
ßenverkehrsfläche wird die Erschließung 
des Plangebietes von der Spesbacher-Stra-
ße sowie dem bestehenden Erschließungs-
stich sichergestellt. 

Sofern die Leistungsfähigkeit  der L 356 im 
Bezug auf die Kreisverkehrsanlage beein-
trächtigt wird, kann mit der getroffenen 
Festsetzung eine Rechtsabbiegespur in der 
Spesbacher Straße realisiert werden. 

Die Regelbreite der von der Spesbacher 
Straße abzweigenden Straße wird aus der 
rechtskräftigen 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“ übernommen.  

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung des Ein- und Ausfahrt-
bereiches wird sichergestellt, dass die zu-
sätzliche Ein-/und Ausfahrt im Bereich der 
„Spesbacher-Straße“ langfristig an der ver-
kehrstechnisch günstigsten Position zentral 
gesichert wird und keine Zufahrten an an-
derer Stelle mit nachteiligen Auswirkungen 
auf den Verkehr hergestellt werden.

Flächen für besondere An-
lagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen i.S.d. 
Bundesimmissionsschutzgeset-
zes sowie die zum Schutz vor 
solchen Einwirkungen oder zur 
Vermeidung oder Minderung 
solcher Einwirkungen zu tref-
fenden baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 1 
Abs. 4 Nr. 1 und 2, Satz 2 BauNVO

Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“ festgesetzten 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen in Form des immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel (IFSP) werden in den vorlie-
genden Bebauungsplan aufgenommen. Der 
Nachweis, dass diese eingehalten werden, 
erfolgt im Baugenehmigungsverfahren.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die durch die Überplanung der rechtskräfti-
gen 1. Änderung des Bebauungsplanes „In 
den Seufzen“ wegfallenden Bäume, Sträu-
cher und sonstigen Bepflanzungen sind in-
nerhalb des Sondergebietes anzupflanzen, 
zu unterhalten und bei Abgang neu zu 
pflanzen. 

Die Pflanzmaßnahmen erfüllen insbesonde-
re gestalterische Funktionen und sorgen für 
eine Ein- und Durchgrünung des Plangebie-
tes. 

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten, werden die bestehenden 
Pflanzlisten der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „In den Seufzen“ übernommen.

Mit der getroffenen grünordnerischen Fest-
setzung wird zudem die Entwicklung ökolo-
gisch hochwertiger Pflanzungen mit Mehr-
wert für das Landschafts- und Stadtbild ge-
schaffen.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 
LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Entwäs-
serung dienen der ordnungsgemäßen Ent-
wässerung aller Flächen innerhalb des Plan-
gebietes und wurden aus dem bestehenden 
Planungsrecht übernommen. Die Entsor-
gungsinfrastruktur ist aufgrund der be-
stehenden internen Erschließungsstraße 
des Gewerbegebietes „Am Wasserturm“, 
südlich des Plangebietes bereits vorhanden.

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung 
ist sichergestellt. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 
LBauO)

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und ein har-
monisches Einfügen in die Umgebung zu 
gewährleisten, werden die örtlichen 

Bauvorschriften der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „In den Seufzen“ in den Be-
bauungsplan aufgenommen.

Die getroffenen Festsetzungen wurden zur 
Gewährleistung einer einheitlichen Gestal-
tung des Stadtbildes definiert und vermei-
den gestalterische Negativwirkungen auf 
das Landschaftsbild.

Zusätzlich wurde die Zulässigkeit von Wer-
bepylonen (Preismast) aufgenommen, um 
eine betriebstypenentsprechende Werbung 
zu ermöglichen. Zudem wurde die für die 
Tankstelle nachzuweisende Anzahl an Stell-
plätzen in den Bebauungsplan aufgenom-
men.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 
4.460 m2, liegt entlang der „Spesbacher-
Straße“ und innerhalb eines Gewerbege-
bietes. Aufgrund der zulässigen umliegen-
den Nutzungsarten sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft anzu-
nehmen. 

Zudem trägt das Planvorhaben zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in der Stadt Rams-
tein-Miesenbach bei. 

Die Dauer und die Häufigkeit der Auswir-
kungen sind ohnehin auf die Öffnungszei-
ten und Zeiten der Anlieferung beschränkt. 
Es ist nicht von erheblichen Umweltbelästi-
gungen durch Immissionen / an- und abfah-
renden Verkehr gegenüber dem aktuellen 
Verkehrsaufkommen der Spesbacher-Straße 
(L 356) auszugehen, umliegende gewerbli-
che Nutzungen werden nicht über das bis-
herige Maß hinaus beeinträchtigt.

Außerdem wurde der immissionswirksame 
flächenbezogene Schallleistungspegel 
(IFSP) übernommen und damit der entspre-
chende Schutz gegenüber den benachbar-
ten schützenswerten Nutzungen gewähr-
leistet, da die Wohnbebauung entlang der 
Spesbacher-Straße bereits als Immissionsort 
berücksichtigt wurde.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbildes

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die vorliegende Planung nicht erheblich ne-
gativ beeinträchtigt. Es erfolgt lediglich eine  
geringfügige Anpassung der planungsrecht-
lich gesicherten überbaubaren Grund-
stücksfläche innerhalb des Plangebietes. 
Zudem wird durch die Reduzierung der ma-
ximal zulässigen Höhe der baulichen Anla-
gen von 12,0 m auf 9,0 m die Auswirkun-
gen auf das Stadt- und Landschafsbild zu-
sätzlich verringert.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Es liegen keine Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung innerhalb oder in der nähe-
ren Umgebung des Geltungsbereiches. Eine 
Beeinträchtigung von Gebieten gemein-
schaftlicher Bedeutung kann insgesamt 
ausgeschlossen werden.

Der Geltungsbereich weist durch die be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung mit den entsprechenden Über-
bauungen und Versiegelungen, Bewe-
gungsunruhen sowie Lärmemissionen und 
den daraus resultierenden Störungen be-
reits eine Vorbelastung auf.

Aufgrund dieses Störgrades sowie der Bio-
top- und Habitatausstattung sind keine ab-
wägungs- oder artenschutzrechtlich rele-
vanten Tier- und Pflanzenarten, insbesonde-
re keine Fortpflanzungsräume streng ge-
schützter Vogelarten, zu erwarten.

Es sind keine Hinweise erkennbar, dass dem 
Eingriffsgebiet aktuell eine besondere Be-
deutung im Artenschutzrecht zukommen 
könnte, so dass nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine erheblichen nachteiligen Beein-
trächtigungen von artenschutzrechtlich re-
levanten Arten befürchtet werden müssen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch das 
Vorhaben nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Gem. § 13 a BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Auswei-
sung einer Sondergebietsfläche zur Ansied-
lung der geplanten Tankstelle Rechnung ge-
tragen.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Daneben spielt auch die Bereitstellung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen eine wichtige 
Rolle. Diesen Interessen trägt der vorliegen-
de vorhabenbezogene Bebauungsplanes 
„Tankstelle Spesbacher-Straße Ramstein-
Miesenbach“ Rechnung. Durch die geplan-
te Ansiedlung einer Tankstelle werden neue 
Arbeitsplätze in der Stadt Ramstein-Mie-
senbach geschaffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Tankstellen erzeugen kaum eigenen Ver-
kehr. Das Kundenaufkommen der Tankstelle 
entlang der Spesbacher Straße und der L 
356 als Durchgangsstraßen wird im We-
sentlichen aus der vorhandenen 
Verkehrsbelastung resultieren. 

Aufgrund der ausreichend dimensionierten 
Spesbacher-Straße kann der Kundenverkehr 
aufgenommen werden. 

Die Leistungsfähigkeit des westlich gelege-
nen Kreisverkehrsplatzes wird sichergestellt 
(Ausweisung von Flächen zur Realisierung 
einer Rechtsabbiegespur).

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und damit Anschlusspunkte sind in kurzer 
Entfernung südlich zum Plangebiet (be-
stehende Erschließungsstraße innerhalb des 
Gewerbegebietes) bereits vorhanden. Unter 
Beachtung der Kapazitäten und getroffenen 
Festsetzungen ist die Ver- und Entsorgung 
ordnungsgemäß sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Im Zuge des Planvorhabens kommt es zwar 
zu neuen Versiegelungen, aufgrund des 
überschaubaren Flächenumfangs der über-
baubaren Bereiche sind die Auswirkungen 
auf die Belange des Klimas jedoch als ge-
ring einzustufen. 

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden.

Auswirkungen der Planung auf 
die privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer keine negati-
ven Folgen. Zum einen sind die festgesetz-

ten Nutzungsarten verträglich zur 
Umgebungsnutzung. Zum anderen wurden 
entsprechende Festsetzungen getroffen, um 
das harmonische Einfügen in den Bestand 
zu sichern. 

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

• Verbesserte Versorgung der umliegen-
den Industrie- und Gewerbebetriebe

• Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Langfristige Sicherung einer zusätzli-
chen Erschließung des Gewerbegebie-
tes „Am Wasserturm“

• Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse

• Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf den 
Verkehr

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Keine negativen Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen die Verab-
schiedung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Stadt Ramstein-Miesenbach zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


